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Änderungsantrag zu PB.L-01

Von Zeile 156 bis 162:
wettbewerbsfähig. Das wollen wir durch einen klugen Mix aus CO2-Preisen, Anreizen

und Förderung sowie Ordnungsrecht ändern. Wollte man die Klimaziele allein über die
Bepreisung von CO2 erreichen, müsste der Preis 180 Euro betragen, was unweigerlich

zu erheblichen sozialen Unwuchten führen würde. Einige könnten sich rauskaufen,
andere nicht mehr teilhaben. Wir sehen in der CO2-Bepreisung also ein Instrument von

vielen, das wir wirksam und sozial gerecht einsetzen wollen.. CO2-Preise haben den
großen Vorteil, dass sie durch ein Energiegeld sozial gerecht gestaltet werden können,
wenn es vollständig und zu gleichen Teilen an alle Haushalte zurückgezahlt wird. So
bleibt die Lenkungswirkung erhalten und gleichzeitig profitieren vor allem Haushalte
mit niedrigen Einkommen. Das Europäische Emissionshandelssystem (ETS) ist im Lichte
des neuen EU-Klimaziels für 2030 zu reformieren, um seine Lenkungswirkung endlich 

Begründung

Wenn die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung vollständig zurückgezahlt werden, gibt es
keinerlei soziale Unwuchten. Im Gegenteil - die CO2-Bepreisung inklusive
Rückvergütung ist die einzige Klimaschutz-Maßnahme, die sowohl das Klima schützt
und von der kleinere Einkommen gleichzeitig sogar profitieren, statt überhaupt dafür zu
zahlen. Es ist Klimaschutz und Umverteilungsmaßnahme von oben nach unten
zugleich! Daher ist es hier nicht nur falsch, sondern vor allem kontraproduktiv, von
sozialen Unwuchten zu sprechen.
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